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»Wie halten Sie es mit den Sozialwissenschaften« war 1975 noch die
»Gretchenfrage« der Jurisprudenz. [1] Klaus J. Hopt, Was ist von den
Sozialwissenschaften für die Rechtsanwendung zu erwarten?, Juristenzeitung 1975,
341-349. Heute besteht in der Rechtstheorie weitgehend Übereinstimmung, dass
die Jurisprudenz sich anderen Disziplinen gegenüber öffnen muss. Mit »Law in
Context« gibt es eine neue Formel für Interdisziplinarität, für die politischen,
sozialen, wirtschaftlichen, technischen oder internationalen Bezüge des Rechts.
Aber in der Sache sind die Fortschritte gering. Immerhin, Müller/Christensen können
darauf verweisen, dass das Bundesverfassungsgericht häufig das von einem Gesetz
in den Blick genommene Wirklichkeitsmodell erörtert, und meinen, das Gericht habe
damit die von ihnen so genannte Normbereichsanalyse in den Kanon seiner
Methoden aufgenommen (Rn. 67e). [2]Dazu haben sie eine lange Reihe von
Beispielen zusammengestellt. Prominentes Beispiel war das Verfahren im Lebach-
Fall, in dem sozialwissenschaftliche Sachverständige bemüht wurden, um die …
Continue reading
Mich interessiert heute nur der Begriff der Normbereichsanalyse. Bietet er mehr als
einen handlichen Namen für die Aufhellung des sozialen Kontextes der
Entscheidung? Ja, jedenfalls nach dem Anspruch seines Erfinders. Friedrich Müller
hat den Begriff des Normbereichs bereits 1966 in dem Band »Normstruktur und
Normativität« eingeführt. Ich habe das Buch früher einmal gelesen. Seine Thesen
sind mir nicht nachdrücklich in Erinnerung geblieben. Aber der Begriff des
Normbereichs ist aus dem juristischen Diskurs nicht mehr wegzudenken. Hat er es
verdient?
»Normbereich« und Normbereichsanalyse« gehörten von Anfang an zu den
Grundbegriffen von Müllers »Juristischer Methodik«, die 1971 erstmals erschienen
ist und an der wohl seit der 7. Aufl. von 1997 Ralph Christensen mitwirkt. 2009 ist
Band I, der sozusagen den Allgemeinen Teil der Methodenlehre behandelt, in 10.
Auflage erschienen. Das soll erst einmal jemand nachmachen. Nun hat das große
Werk eine Reife erlangt, dass man sich darin über Normbereich und
Normbereichsanalyse auch ohne Rückgriff auf den Erstling von 1966 müsste
informieren können. Jedenfalls habe ich das alte Buch nicht wieder hervorgeholt. Ich
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will hier wiedergeben, was ich bei der Lektüre der »Juristischen Methodik«
verstanden habe.
Mit der Wortschöpfung vom Normbereich verbindet sich der Anspruch, das
Verhältnis von Recht und Wirklichkeit in einer Weise auf den Begriff zu bringen, die
die böse Dichotomie von Sein und Sollen verschwinden lässt. Um ihn einzulösen,
wird eine neue Begrifflichkeit entwickelt. Sie stellt den »Sprachdaten« der
Rechtsquellen einen »Sachbereich« mit so genannten Realdaten gegenüber. Ein Teil
des Sachbereichs ist der engere »Fallbereich«. Die Interpretation der Sprachdaten
ergibt das »Normprogramm«. »Mit dessen Hilfe wählt der entscheidende Jurist aus
dem Sach- bzw. dem Fallbereich die Teilmenge der für das Fallergebnis mit-
normativen Tatsachen aus, den ›Normbereich‹; dieser umschreibt also die Menge
derjenigen Realdaten, die zu Recht mit zur Grundlage der Entscheidung gemacht
werden.« (Rn. 16). »Sachbereich« ist der »Sachbereich des Normtexts«;
»Normbereich« der »Sachbereich der Rechtsnorm« (Rn. 338 a. E.). Der Normbereich
kann rechtssoziologisch untersucht werden. Psychologische Effekte dagegen
gehören nur dem Sachbereich an (Fn. 217 auf S. 248 f.). Wieso Soziologie und
Psychologie unterschiedlich behandelt werden, verstehe ich nicht. Jedenfalls: Durch
»Rechtsarbeit«, die durch einen Rechtsfall ausgelöst wird, entsteht aus dem
Normprogramm unter Einbeziehung des Normbereichs die verbindliche Rechtsnorm.
Der »Normbereich« liegt, so scheint mir, in doppelter Weise quer zu der sonst
verbreiteten Unterscheidung zwischen Falltatsachen und Normtatsachen.
Erstens erfasst er, ebenso wie der Sachbereich, nicht bloß die Normtatsachen,
sondern auch die Falltatsachen. Zum Normbereich gehören also der Fall selbst und
außerdem sein Kontext. Dieser Unterschied scheint mir klar zu sein, und es bleibt
nur die Frage, ob ein Falltatsachen und Normtatsachen zusammenfassender Begriff
hilfreich ist. Das glaube ich nicht, denn das Kontextproblem ergibt sich gerade
daraus, dass die Prozessordnungen nur auf den »Fallbereich« zugeschnitten sind
und dass auch die Methodenlehre über keine Fenster für den Blick auf die Realdaten
jenseits des »Fallbereichs« verfügt, so dass sie meist nur als »Schmuggelware«
Eingang in die Entscheidung finden. [3]Ralph Christensen/Andreas Fischer-Lescano,
Das Ganze des Rechts, 2007, 174.
Zweitens meint »Normbereich« nicht bloß einen Ausschnitt aus der sozialen
Wirklichkeit, sondern er trägt selbst schon, und zwar gleich mehrfach, Normativität
in sich. »Die am Normprogramm ausgerichtete und begrenzte Ermittlung der
Realdaten ergibt den Normbereich der Rechtsnorm.« (Rn. 235a) Der Normbereich
ist also zunächst insoweit normativ vorstrukturiert, als er die Grenzen absteckt,
innerhalb derer die Realdaten relevant werden. Das ist einleuchtend. Wenn es etwa
darum geht, ob eine Wahlkreiseinteilung dem Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit
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entspricht, wird man sich nicht über die Bedeutung religiöser Symbole oder den
Unterhaltsbedarf von Kindern informieren. Innerhalb dieser eigentlich
selbstverständlichen Relevanzgrenze bleibt jedoch offen, in welchem Umfang und
mit welchen Mitteln die Normbereichsanalyse durchgeführt werden soll.
Einige Formulierungen (»rechtserzeugte Daten«, Rn. 84; »rechtserzeugter
Normbereich«, Rn. 85) deuten darauf hin, dass die Normativität des Normbereichs
sich auch aus dem ergibt, was als institutionelle Tatsachen geläufig ist. Wenn es
also etwa um den angemessenen Mindestunterhalt für Kinder ginge, dann wären
das Sorgerecht der Eltern, die Schulpflicht und auch die Sport- und
Bildungsangebote von Kommunen und freien Trägern institutionelle Tatsachen.
Doch das alles reicht nicht. Der »Normbereich« enthält so viel an Normativität, dass
keine Überwindung einer Seins-Sollens-Differenz mehr notwendig ist, um am Ende
der Rechtsarbeit die verbindliche Rechtsnorm zu finden. Sein und Sollen sind in der
Normativität von Normprogramm und Normbereich »verschränkt«. Wirklich greifbar
ist die Verschränkung trotz aller Beteuerungen für mich nicht. Ich sehe ist nicht, wie
anders als durch ein Werturteil die »Konkretisierungselemente« zur Entscheidung
zusammengefügt werden. »Die Verschränkung von Sein und Sollen in der
Normativität« (Rn. 423) zeigt sich immer erst ex post. Ex ante, wenn dem
Entscheider aufgeben ist, aus den Tatsachen der Vergangenheit eine Norm für die
Zukunft zu schaffen, bleibt es bei dem Gegensatz von Sein und Sollen. Darüber
wölbt sich nur eine neue, eher verwirrende Begrifflichkeit. [4]Eine freundlichere
Interpretation, die mir aber auch nicht weiter geholfen hat, bei Thomas Vesting,
Rechtstheorie, 2007, Rn. 222. Die Folge, die längst eingetreten ist, besteht in einer
Trivialisierung der gelungenen Wortschöpfung. Für mehr oder weniger alle, die den
Begriff aufgenommen haben, ist die Normbereichsanalyse eben doch nicht mehr als
ein handlicher Name für die Aufhellung des sozialen Kontextes juristischer
Entscheidungen.

Anmerkungen
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↑1 Klaus J. Hopt, Was ist von den Sozialwissenschaften für die Rechtsanwendung
zu erwarten?, Juristenzeitung 1975, 341-349.
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Dazu haben sie eine lange Reihe von Beispielen zusammengestellt.
Prominentes Beispiel war das Verfahren im Lebach-Fall, in dem
sozialwissenschaftliche Sachverständige bemüht wurden, um die Möglichkeit
der Beeinträchtigung von Persönlichkeitsrechten eines Mittäters durch eine
Fernsehsendung über den Tathergang zu untersuchen (BVerfGE 35, 202 ff).
Allgemeiner zum Thema Klaus Jürgen Philippi, Tatsachenfeststellungen des
Bundesverfassungsgerichts, 1971; Karl Korinek, Die Tatsachenermittlung im
verfassungsgerichtlichen Verfahren, in: Klaus Stern, Hrsg., 40 Jahre
Grundgesetz, 1990, 107-118; Brun- Otto Bryde, Tatsachenfeststellungen und
soziale Wirklichkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht. In:
Peter Badura und Horst Dreier (Hg.): Festschrift 50 Jahre
Bundesverfassungsgericht, 2001, 533–561. Für die USA vgl. Oliver Lepsius,
Sozialwissenschaften im Verfassungsrecht – Amerika als Vorbild?,
Juristenzeitung 2005, 1-13.

↑3 Ralph Christensen/Andreas Fischer-Lescano, Das Ganze des Rechts, 2007, 174.

↑4 Eine freundlichere Interpretation, die mir aber auch nicht weiter geholfen hat,
bei Thomas Vesting, Rechtstheorie, 2007, Rn. 222.
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